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Der BuHdesrarsbescMuîs
betr. Abänderung der Art 4i und 90 der üoii»
ziebungsverordnung über die im Sandel und

Uerüebr gebrauchten Eängen- und
Bob!nta$$e, gewichte und Klagen

lautet rote folgt:
1. ©er 2trt. 41 ber VoHgleßungioerorbnung oorn

12. 3fattuar 1912 betreffenb bte im |>anbel unb Ver«
!ef)ï gebrausten Sängen« unb fwßlmaße, ©eroießte unb
SSagen roirb auf 1. Quti 1915 aufgehoben unb bureß
folgenbe Veßimmungen erfeßt:

9lrt. 41. ©te im £>anbel pm SReffen non Si ei,
Sanb, Salf, ©orf, £>o!j tc. oerroenbeten Saßen«
maße (Stammen, haften, kennen, 9Mbaßnroagen, 2aß=
roagen, ©raniportfeßiße tc) ftnb ali Verfeßrimaße p
betrauten uttb baßer ber ©icßpßicßt unterroorfen.

©ie Saßenmaße muffen oon fo fotiber Vefcßaßen«
beit fetn, baß bei ber Füllung feine Veränbetung bei
SReßlnßaltei erfolgt. @i finb auef) pfammengefeßte
iRaßmen guläffip, fofetn bte Sonftruftion berart iß, bog
feine nocßträglicßen Stnberungen eintreten fönnen. 9luf=
fieefraßmen pr Vergrößerung bei Saftentnßaltei ftnb
geftattet. Veßeßen bte Saßenmaße ober bte Sfufftedf
raßmen aui etrgelnen Seiten, fo ift jeher Seit mit ber
Sontroßnummer p oetfeßen. Stuf bem SRaßmen fetbft
roirb nur fein Oußalt allein angebraeßt. ®te 2lufßecf
raßmen muffen auf ben Sßanbungen bei Saßenmaßei
aufftßen, bejro. an benfetben befeßigt roerben fönnen.
®ai Venüßen non iRaßmen, aueß wenn fie geeießt ftnb,
auf gefönten Saftenmaßen, roobei elftere, ftatt auf ben
Settenroänben bei Saßenmaßei, nur auf bem gMma«
teriat auflegen, ift oerboten.

®ie Saßenmaße für Vrenn 9RateriaIien
muffen eine gante ober ^albe Slngaßl oon Subifmetern
aufroetfen; bie übrigen Saftenmaße fönnen bagegen auf
jebe beliebige ©röße gebaut roerben. ßöljerneSaßen«
maße unb bie Saberäume ber Scßiffe müffen bie gorm
einei ißriimai ßaben. Sei ben Sraniportfdjiffen müffen
bte Saberäume im obern ©rittet fenfteeßie Seiten pm
Sabeboben aufroetfen. ©er Oußalt roirb bei Stiaßen
mit geraben Oläcßen bureß Sluimeffen unb Verecßnen
befiimmt ; bei Saftenmaßen mit geroölbten glätßen (metal«
tene SRaße) roirb ber Oußalt bureß ©afferfötlung be=

ftimmt. ©er Oußalt ber mobilen Saftenmaße (auige«
nontmen bie Saßfcßiße unb Saftenmaße für Vrennma«
terialien) roirb bureß bie 2lnpßl ber Subifmeter unter
Slngabe oon jroet ©ejimalen gegeben, roelcße ber SRaum

p faffen oermag, roobei ali obere ©renje bie ßoripntale
©bene p neßmen ift, roelcße an ber ttefften Stelle bei
obern SRanbei gelegt roerben fann. Vet öaftfcfjifferi roirb
ber SEReßraunt bureß Sfalen beftimmt; jebei Sß)iß iß
pbem mit einer Scßißitafel, bie alle 2Raßangaben ber
Saberäume enthält, p oetfeßen. ®em Scßiffifüßret iß
bie amtlicße ©ießfarte mit ben gleiten Angaben p über
geben, Onnerßalb biefer Vefiimtnungen begeießnet bie
feßroeßetifeße 9Raß= unb ©eroießtifommiffion bie eieß«

fäßigen formen unb erläßt mit beten Vej'cßreibung aueß
bte notroenbige Qnftruftion für bte Volumenbeßimmung

©te pläßige geßlergrenje beträgt für alle neu pr
©ießung gelangenben Saßenmaße 1 °/o im übrigen gelten
bte Veßimmungen bei groeiten 2lllneai bei 3lrt. 7, unb
groar aueß für bie periobifeßen ÜRacßetcßungen. SRepa«
nette ober umgeänberte Saßenmaße roerben roie neue
SJtaße beßanbelt.

®te Qnßaltiangabe mit Stempelung (amtlicße* Stern
pel unb yaßrpßl) erfolgt außen auf ber SRitte groeiet
gegenüberliegenben Settenroänbe an beutlicß fußtbaret

Stelle; bei ßöljetnen ÜRaßen bureß ©inbrennen, bei mctal--
lenen SRaßen bureß SSIagßeropel auf eine SRetaUplatte,
roel^e gegen llmtaufS burdß Stempelung jroeefmäßig ge^

fiSert roirb. ferner iß ber amtliSe Stempel möglicßß
naße an ber obern SRaßgrenje anpbrtngen. On gleicher
Sßetfe roerben bte üluffteefraßmen bejeiSnet. Vet Stfpffen
iß bei jeber SRarfe ber Onßalt anzugeben, unb außer«
bem iß bei ber unterften ÜRarfe ber amtlicße Stempel
unb bei ber oberßen SRarfe ber amtlicße Stempel unb
bie 0«ß*8üfß ber ©teßung anpbrtngen.

©te ©ültigfettibauer ber Stempelung beträgt für bte

ßöljernen SRaße bret 0«ß*e, für bie metallenen feeßi
Oaßre. IRadß Slblauf biefer grift finb bie Saftenmaße
roiëber ber ©icßßätte ppfüßren. ©te Saßen finb nacß=

pmeffen unb bte Onßaltiangabe p fontrotlteren, roorauf
auf ben Seitenroänben bte iReußempelung gemäß 0"=
ftruftion erfolgt. Vet ^Reparaturen ber Saßenmaße ßnbet
2lrt. 14 ber obgenannten Verorbnung Slnroenbung.

Veretti geeteßte Saßenmaße, roel^e ben neuen Vor«
feßriften nidßt entfpreeßen, bürfen no^ bii ©nbe bei
Oaßrei 1924 im Verfeßr bleiben unb roäßrenb biefer
3eit naeßgeeießt roerben. ®te Sraniportfcßiße, beren
Saberäume im £>anbel ali 9Raß bei eingefüllten SRate«

riali bienen, müffen oom 1. Qanuar 1918 an ben oor«
liegenben Veßimmungen entfpreeßen unb unterliegen oon
btefem ©atum an ber ©icßpßicßt.

2. On 2lrt. 90 ber obgenannten VoH^ießiingioerorb«
nung roirb bte unter B feßgelegte ißrüf« unb Stempe«
lungigebüßr für Saßenmaße auf 1. 0"fi 1915 aufge«
ßoben unb bureß folgenbe Veßimmungen erfeßt:

a) Saftenmaße, beren Onßalt beregnet roirb:
gür bie Prüfung unb Stempelung einei

Saftenmaßei gr. 2.—
®enn groei ober meßrere 9Raße gletdßgcitig

pr ©ießung gelangen, pro ©tücf 1.50
Prüfung unb Stempelung einei 2luffM«

raßmeni je 1.50

b) Saßenmaße, beten Onßalt bureß 2ßaf«
ferfüUung beftimmt roirb:

Oür bte Prüfung unb Stempelung einei
Saßenmaßei „ 5.—

äßenn jroet ober meßrere SRaße gleieß^ettig

pr ©ießung gelangen, pro ©tücf je „ 4.—
c) Saberäume ber Saßfcßiffe:

©te ©icßgebüßr beträgt pro Scßiff „ 15.—

On biefer ©aje ßnb bie Soßen ber Scßiffitafel unb
ber ©ießfarte nießt etngefcßloffen.

Uefba»d$wieseK.

©et VerbanD fdhroetgerif^er ©eßfoßermelfter unö
So»ftrn!tto*5»cïïftSttett ßielt tu Vafel nuter bem

Vorfiß feinei 3^" tralpräftbenteu 0*iß @aug e r
(Oürtä)) feine 28. orbentließe ©elegiertenberfammlurig
unter pßlreitßer Veteiligung ab. ®a§ |>aupttraftanbum
bitbete bai Submiffioniroefen im Scßloffer*
g e to er be. ©er Verbanb roirb auf bem gangen ©ebiet
ber Seßraeig bafür eintreten, baß bureß eine offigietle
Verctßnnng auf faeßmännifeßOnufmännifeßer ©runblage
bie Poüfommen unßattbaren Eßreiibißeretigen Permiebeu
unb gugteieß bie Veßörben unb priüate Slreßitefteu auf
bie Dïotmenbigfeit berartiger neutraler Veretßnuugen
im Outereffe ber ©efitnbimg bei Submiffioniroefeni
ßiugetuiefen werben.

Sie ©elegtetten -- Verfammlung De3 VerfiaRÖeü
f(ßtt»eijertfeßet ©eßreitterraeißee u»D SRöbelfabrüaRteR
in ©taRÔ war bon 140 ©etegierten unb SRitgliebcrn

IM Jllvstr. schweiz. Handw.

ver Lunàslîdeîcblim
betr. )îbsnâerung âer )srt. 4! Mg yo Ser vsii-
xiebungsveroràng über Sie im fianSei uns

Uerkebr gebrauchten Längen una
kobîmasse. Setvicbte unü Wagen

lautet wie folgt:
1. Der Art. 41 der Vollziehungsverordnung vom

12. Januar 1912 betreffend die im Handel und Ver-
kehr gebrauchten Längen- und Hohlmaße. Gewichte und
Wagen wird auf 1. Juli 1915 aufgehoben und durch
folgende Bestimmungen ersetzt:

Art. 41. Die im Handel zum Messen von Kies,
Sand. Kalk, Torf, Holz zc. verwendeten Kasten-
maße (Rahmen, Kasten, Bennen, Rollbahnwagen, Last-
wagen. Transportschiffe w) sind als Verkehrsmaße zu
betrachten und daher der Eichpflicht unterworfen.

Die Kastenmaße müssen von so solider Beschaffen-
beit sein, daß bei der Füllung keine Veränderung des

Meßinhaltes erfolgt. Es sind auch zusammengesetzte
Rahmen zulässig, sofern die Konstruktion derart ist, daß
keine nachträglichen Änderungen eintreten können. Auf-
steckrahmen zur Vergrößerung des Kasteninhaltes sind
gestattet. Bestehen die Kastenmaße oder die Aufsteck
rahmen aus einzelnen Teilen, so ist jeder Teil mit der
Kontrollnummer zu versehen. Auf dem Rahmen selbst
wird nur sein Inhalt allein angebracht. Die Aufsteck
rahmen müssen auf den Wandungen des Kaftenmaßes
aussitzen, bezw. an denselben befestigt werden können.
Das Benutzen von Rahmen, auch wenn sie geeicht sind,
auf gefüllten Kastenmaßen, wobei elftere, statt auf den
Seitenwänden des Kaftenmaßes, nur auf dem Füllma-
terial aufliegen, ist verboten.

Die Kastenmaße für Brenn-Materialien
müssen eine ganze oder halbe Anzahl von Kubikmetern
aufweisen; die übrigen Kastenmaße können dagegen auf
jede beliebige Größe gebaut werden. HölzerneKasten-
maße und die Laderäume der Schiffe müssen die Form
eines Prismas haben. Bei den Transportschiffen müssen
die Laderäume im obern Drittel senkrechte Seiten zum
Ladeboden aufweisen. Der Inhalt wird bei Maßen
mit geraden Flächen durch Ausmessen und Berechnen
bestimmt: bei Kastenmaßen mit gewölbten Flächen (metal-
lene Maße) wird der Inhalt durch Wasserfüllung be-

stimmt. Der Inhalt der mobilen Kastenmaße (ausge-
nommen die Lastschiffe und Kastenmaße für Brennma-
terialien) wird durch die Anzahl der Kubikmeter unter
Angabe von zwei Dezimalen gegeben, welche der Raum
zu fassen vermag, wobei als obere Grenze die horizontale
Ebene zu nehmen ist, welche an der tiefsten Stelle des
obern Randes gelegt werden kann. Bei Lastschiffen wird
der Meßraum durch Skalen bestimmt; jedes Schiff ist
zudem mit einer Schiffstafel, die alle Maßangaben der
Laderäume enthält, zu versehen. Dem Schiffsführer ist
die amtliche Eichkarte mit den gleichen Angaben zu über
geben. Innerhalb dieser Bestimmungen bezeichnet die
schweizerische Maß- und Gewichtskommission die eich-
fähigen Formen und erläßt mit deren Beschreibung auch
die notwendige Instruktion für die Volumenbestimmung

Die zuläßige Fehlergrenze beträgt für alle neu zur
Eichung gelangenden Kastenmaße 1 °/o; im übrigen gelten
die Bestimmungen des zweiten Alineas des Art. 7, und
zwar auch für die periodischen Nacheichungen. Repa-
rlerte oder umgeänderte Kastenmaße werden wie neue
Maße behandelt.

Die Inhaltsangabe mit Stempelung (amtlicher Stem
pel und Jahrzahl) erfolgt außen auf der Mitte zweier
gegenüberliegenden Seitenwände an deutlich sichtbarer
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Stelle; bei hölzernen Maßen durch Einbrennen, bei metal-
lenen Maßen durch Schlagstewpel aus eine Metallplatte,
welche gegen Umtausch durch Stempelung zweckmäßig ge-
sichert wird. Ferner ist der amtliche Stempel möglichst
nahe an der obern Maßgrenze anzubringen. In gleicher
Weise werden die Aufsteckrahmen bezeichnet. Bei Schiffen
ist bei jeder Marke der Inhalt anzugeben, und außer-
dem ist bei der untersten Marke der amtliche Stempel
und bei der obersten Marke der amtliche Stempel und
die Jahrzah! der Eichung anzubringen.

Die Gültigkeitsdauer der Stempelung beträgt für die

hölzernen Maße drei Jahre, für die metallenen sechs

Jahre. Nach Ablauf dieser Frist sind die Kastenmaße
wieder der Eichstätte zuzuführen. Die Kasten sind nach-
zumessen und die Inhaltsangabe zu kontrollieren, worauf
auf den Seitenwänden die Neustempelung gemäß In-
struktion erfolgt. Bei Reparaturen der Kastenmaße findet
Art. 14 der obgenannten Verordnung Anwendung.

Bereits geeichte Kastenmaße, welche den neuen Vor-
schriften nicht entsprechen, dürfen noch bis Ende des
Jahres 1924 im Verkehr bleiben und während dieser
Zeit nachgeeicht werden. Die Transportschiffe, deren
Laderäume im Handel als Maß des eingefüllten Mate-
rials dienen, müssen vom 1. Januar 1918 an den vor-
liegenden Bestimmungen entsprechen und unterliegen von
diesem Datum an der Eichpflicht.

2. In Art. 90 der obgenannten Vollziehungsoerord-
nung wird die unter II festgelegte Prüf- und Stempe-
lungsgebühr für Kastenmaße auf 1. Juli 1915 ausge-
hoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:

u) Kastenmaße, deren Inhalt berechnet wird:
Für die Prüfung und Stempelung eines

Kastenmaßes Fr. 2.—
Wenn zwei oder mehrere Maße gleichzeitig

zur Eichung gelangen, pro Stück 1 50
Prüfung und Stempelung eines Aufsteck-

rahmens je „ 1.50

d) Kastevmaße, deren Inhalt durch Was-
serfüllung bestimmt wird:

Für die Prüfung und Stempelung eines

Kastenmaßes „ 5.—
Wenn zwei oder mehrere Maße gleichzeitig

zur Eichung gelangen, pro Stück je „ 4.—
e) Laderäume der Lastschiffe:

Die Eichgebühr beträgt pro Schiff „ 15.—

In dieser Taxe sind die Kosten der Schiffstafel und
der Eichkarte nicht eingeschloffen.

0à»a»vete».
Der Verband schweizerischer Schloffermeister und

Konstruktionswerkstätten hielt in Basel unter dem

Vorsitz seines Zentralpräsideuten Fritz Gaug e r
(Zürich) seine 28. ordentliche Delegiertenversammlung
unter zahlreicher Beteiligung ab. Das Hanpttraktandum
bildete das Submissivnswesen im Schlosser-
gewer be. Der Verband wird auf dem ganzen Gebiet
der Schweiz dafür eintreten, daß durch eine offizielle
Berechnung auf fachmännisch-kaufmännischer Grundlage
die vollkommen unhaltbaren Preisdifferenzen vermieden
und zugleich die Behörden und private Architekten auf
die Notwendigkeit derartiger neutraler Berechnungen
im Interesse der Gesundung des Submissionswesens
hingewiesen werden.

Die Delegierten-Versammlung des Verbandes
schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten
in StanS war von 140 Delegierten und Mitgliedern
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BefucÈjt. ®te neue ©tatuteuborlage würbe beraten unb

angenommen. SUS 5? o r o r t murbe 53 e r n mit K ü u j i
at§ ^entralpräfibeuten befiättgt.

2>ie S)eIc0teïte»t)crjûmntîttn0 ©djweij. ©Chah*

msdjerindfter » 23crba«ög5 ftnbet in Saugest hal
(33ern) bom 24.-26. Suit fiatt.

UmAitdeaa.
f ©djteiaetmeiftet gSleftla ©ptefj In Sagßew

(©<hn>t)j), be* ©etitor ber ©emetn.be, ftarb am 19. Suni
im aliter oon 89 gahreu. 93iS iuS h^h® Sllter tag ber

unetmublid^e SRann nod) feinem SBetufe ob, unb er galt
als ein gefugter, tüchtiger SerufSmamt. ©afj baS fjartb*
roerf einen gotbenen Soben ^at, ifi audj bei ibm jur
2Bat)rl)ett gemorben ; aber auch einfache, fd&fic^te SebettS*

art unb häuslicher ©inn nebft fatgrifc^em Çumor blieben

ihm eigen.

f ©djcetacmeifter 3of. SRüßet iß ©oloth.a*» ftarb
am 22. guui nach längerem Setben. Stlit ihm ifi roieber
etn roürbiger SSerireter ber ältern ©eneration unfereS

roätjtfcbaften ©eraerbeftanbeS öahtn gegangen. @r fjatte
nod) bte alten guten Seiten feines S3erufeS gefefjen, wo
allenthalben ejafte, flotte 2lrbeit geforbert, aber auch gut
bejablt murbe. 9ln ben fdjönen Überlieferungen beS

.Çanbroetïs hielt 9Jlüller unentroegt feft, rafttoS tätig bis
roett in feine ferneren ©djmersenStage hinein.

f SouiS Son jour. $n ißulli) (QBaabi) ftarb im
aliter non 46 Screen langer Kranfheit SouiS
Sonjour, ©ärtner, Sehrer an ber fantonalen
lanbroirtfdhaftlidhen©dhule, früher fRebalteur beS

„Journal d'Agriculture".

Sont $ireftor öe§ @a§îoerïe§ is ©reaches (©olo=
tbum) murbe ^err 95rüblmeier in ©laruS gewählt,
ber feit jroet fahren neben fpetrn ©ireftor £auri bem
ftäbtifdhen ©aSroer! oorgeftanben unb fetneS 3lmteS mit
Umficht unb Sachkenntnis geroaltet hat.

SRfidtritt. (Korr.) 2Bir entnehmen einer ïurjen Set'-

tungSnotij ju unferer überrafchung, ba{j fperr Direktor
ißaul ©dheitlin auf ©nbe beS legten SRonatS ans
ber 2l.= @. ber SJlafchtnenfabrik oon S^heobor
Seil & Sie. in KrienS auSgefdhteben ift.

SJlit biefem Austritte fdhttejjt |>err ©dheitlin feine
42jährige ununterbrodhene Tätigkeit im Çaufe S3efl ab,
mit ber er, com Sebrling bis jum ^Direktor ftdh empor*
arbeitenb, SBefentltdseS ju ber ©ntmidlung unb bem heu=

tigen 2lnfef)en, beffen fidh bte girma Seil & ©te. im
$n= unb SluSlanbe erfreut, beigetragen hat.

2Bir hoffen unb roönfchen Çerr ©cheitlln möge ©e=

legenheit finben, feine noch ungebeugte SlrbeitSfraft unb
oielfeiligen laufmännifdh'tnbuftrtellen ©rfahrungen auch

fernerhtn nu^bringenb ju nerroerten.

$er StttsbfchshcB SsdetstSïjïe $. ©. SRap*

perSmtl (Slargau) beträgt etma 105,000 gr., roooon
etma 55,000 gr. auf bie ©ebäube unb etma 20,000 gr.
auf bie SUÎobiliaroerficherung entfallen. ®er Schaben
ber fantonalen SranbnerftcherungSanftali ift burdh
oerfidjerung gebedt. 9Rit bem SBieberaufbau beS

©tabliffemeniS, baS fehr ftarf befc^äftigt mar, foil
fo rafch mie möglich begonnen roerben.

®ic hefte Sehsshlssß he§ ©ieiseS jar ©ntfcnrnaß
non SRaaCh, tRnfj, ©äftnafc, äRörtel ufm. ift einfaches

aibfeifen. 33on ben erfahrenen gacljleuten roirb fob
genbeS fRejept hierfür empfohlen: SBeldjeS SBaffer îodjt
man mit IV« Stiegel geroöhnlidher 2Bafdhfetfe fo lange,
bis bte ©eife oolttommen aufgelöft ift. ®ann mifd^t
man feinen, fauberen, liejigen ©anb bei, bis baS ganje

etma bie Konfiftenj oon Kitt erlangt. SBährenb be§

9RifdhenS fügt man pro ©imer SSaffer etma fünf ©fjtöffet
älmmontal bei. SJiit bisfer SRaffe fdjeuert man bie Ober
flä^e mit |)ilfe etner harten ©cheuerbürfte ab. SJlit
einem 3Bafferftrahl auS bem ©cijlauche fpött man nach»
unb geht bann noch einmal mit ber ©cheuerbürfte barüber.

Hu$ der Praxis. — Tir die Praxis.

NB. gkrîiraf#', Xaufdp unb SSvbeitägefndb? raerbetc
unter btefe IKubriE uidst ctttfgettommett ; berartige 3lnäeigen
gehören in ben 3nfer«teateil be§ SSIatteS. — fragen, iDctctfe
,,«Kter ©Ijiffae" erfd)cinen fotïen, tnoile man minbeftenê 20 ®t§.
in 3Tiarten (für gnfenbung ber Offerten) beilegen. SBenn feine
itarfen beitiegen, roirb bie 3tbreffe be§ grageftetterS beigebrucft.

893. SEBer ift Lieferant non iBaufjoU, fdjarffantig, herjfrei,
800 m 8/8 cm, 500 m 10/10 cm, 500 m 12/12 cm, in beliebigen
Sängen con 4—6 m? Offerten unter ©hiffre 292 an bie ©jpeb.

393. SBer hätte miet-, eoent. faufSroeife eine Kie§= unb
@teinmaterialroafchmafci)ine, gebraucht, aber nod) gut erhalten,
abzugeben? Offerten unter ©fjiffre 293 an bie (Sjpeb.

394. 2Ber hätte eine partie 60 unb 70 mm Sannenfiotj*
bretter in bürrer, fd)Bner 2Bare abzugeben, franfo 3ürid) V

295. 2Ber hat abjugeben 2 gut erhaltene. SEBafferrefernoirS
non jirfa 25—30 ur ^ufjalt Offerten mit ©efdjreibung unb
äufferftem )}5rei§ unter ©hfffre 295 an bie ©ppeb,

296. ©er hat fofori abzugeben gebrauchte, aber nod) gut
erhaltene S8etonmifd)mafd)ine, fahrbar, für eine SEageâleiftung con
jirfa 15—20 m^, für Çanb= eoent. 3üafd)inenbetrieb Offerten
unter SBefcijreibung unb ©pftemangabe, foroie äufsetftem ifîreiS
unter ©hiffre 296 an bie ©jpeb.

297. Sehten ©ontmer 1914 erffellte id) einen Sleubau in
^oljmerf. 3tt ben legten Sagen nun fdjlüpfen au§ ben $ecfen
unb g-ufebbben an cerfdpebenen Orten aber immer in ber 9täf)e
ber Sailen 2—3 cm lange bünne, fd) tearje unb gelbe Stäfer,
roelche giemlid) 3lel)nlid)leit mit ©efpen haben. ®iefe machen
nun Södjer non 3—5 mm in ba§ 2äfer unb bie SBöben. ©a§ ift
ba§ für ein Stäfer unb roie fann man ihn certreiben?

298. ©er erfteHt am 3mtd)fee, red)te§ Ufer, gaffabem
cerfd)inbetungen? Preisangebote unter ©hiffre 298 an bie ©ppb.

299. ©er liefert fchlanfe ®erüfiftangen in Sängen non 10
bi§ 15 m 3lu§fübrlid)e IPlahangaben mit äufferften Offerten
unter ©hiffre 299 an bie ©jpeb.

300. ©er liefert jirfa 300 ©tücl ®ranit SDlarffteine,
15x15x70, mit beljauenem Kopf, auf beliebige Station? Offerten
unter ©hiffre S 300 an bie ©jpeb.

F. BENDER
OberdorfStrasse 9 und 10 jp
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besucht. Die neue Statutenvorlage wurde beraten und

angenommen. Als Vorort wurde Bern mit Kün zi
als Zentralpräsidenten bestätigt.

Die Delegiertesversammlssg des Schweiz. Schsh-
machermeister - Verbaàs findet in Langenthal
(Bern) vom 24.-26. Juli statt.

ven»leàt.
î Schrewermeister Zölesti« Spieß in Tvggen

(Schwyz), der Senior der Gemeinde, starb am 19. Juni
im Alter von 89 Jahren. Bis ins hohe Alter lag der

unermüdliche Mann noch seinem Berufe ob, und er galt
als ein gesuchter, tüchtiger Berufsmann. Daß das Hand-
werk einen goldenen Boden hat, ist auch bei ihm zur
Wahrheit geworden; aber auch einfache, schlichte Lebens-

art und häuslicher Sinn nebst satyrischem Humor blieben

ihm eigen.

ch Schreisermeister Jos. Muller is Solothur« starb

am 22. Juni nach längerem Leiden. Mit ihm ist wieder
ein würdiger Vertreter der ältern Generation unseres

währschaften Gewerbestandes dahin gegangen. Er hatte
noch die alten guten Zeiten seines Berufes gesehen, wo
allenthalben exakte, flotte Arbeit gefordert, aber auch gut
bezahlt wurde. An den schönen Überlieferungen des

Handwerks hielt Müller unentwegt fest, rastlos tätig bis
weit in seine schweren Schmerzenstage hinein.

ch Louis Bonjour. In Pull y (Waadt) starb im
Alter von 46 Jahren nach langer Krankheit Louis
Bonjour, Gärtner, Lehrer an der kantonalen
landwirtschaftlichen Schule, früher Redakteur des

„.Wuriwì lt'àr'wulture".
Zum Direktor des Gaswerkes w Greschen (Solo-

thurn) wurde Herr Brühlmeier in Glarus gewählt,
der seit zwei Jahren neben Herrn Direktor Hauri dem
städtischen Gaswerk vorgestanden und seines Amtes mit
Umsicht und Sachkenntnis gewaltet hat.

Rücktritt. (Korr.) Wir entnehmen einer kurzen Zei-
tungsnotiz zu unserer Überraschung, daß Herr Direktor
Paul Scheit lin auf Ende des letzten Monats aus
der A.-G, der Maschinenfabrik von Theodor
Bell à Cie. in Kriens ausgeschieden ist.

Mit diesem Austritte schließt Herr Scheitlin seine

42jährige ununterbrochene Tätigkeit im Hause Bell ab,
mit der er, vom Lehrling bis zum Direktor sich empor-
arbeitend. Wesentliches zu der Entwicklung und dem Heu-
tigen Ansehen, dessen sich die Firma Bell S. Cie. im
In- und Auslande erfreut, beigetragen hat.

Wir hoffen und wünschen Herr Scheitlin möge Ge-
legenheit finden, seine noch ungebeugte Arbeitskraft und
vielseitigen kaufmännisch-industriellen Erfahrungen auch

fernerhin nutzbringend zu verwerten.

Der Brandschadev der Zuckermühle B. -G. R«p°
perswil (Aargau) beträgt etwa 195,990 Fr., wovon
etwa 55,999 Fr. auf die Gebäude und etwa 29,909 Fr.
auf die Mobiliaroersicherung entfallen. Der Schaden
der kantonalen Brandversicherungsanstalt ist durch Rück-

Versicherung gedeckt. Mit dem Wiederaufbau des
Etablissements, das sehr stark beschäftigt war, soll
so rasch wie möglich begonnen werden.

Die beste Behandlung des Steines zur Entfernung
von Rauch, Ruß, Schmutz, Mörtel usw. ist einfaches

Abseifen. Von den erfahrenen Fachleuten wird fol-
gendes Rezept hierfür empfohlen: Weiches Waffer kocht

man mit I V- Riegel gewöhnlicher Waschseife so lange,
bis die Seife vollkommen aufgelöst ist. Dann mischt

man feinen, sauberen, kiesigen Sand bei, bis das ganze

etwa die Konsistenz von Kitt erlangt. Während des

Mischens fügt man pro Eimer Waffer etwa fünf Eßlöffel
Ammoniak bei. Mit dieser Masse scheuert man die Ober-
fläche mit Hilfe einer harten Scheuerbürste ab. Mit
einem Wasserstrahl aus dem Schlauche spült man nach,
und geht dann noch einmal mit der Scheuerbürste darüber.

à Praxis. — Wir à Praxis.

Zw. BerkanfS-, Tausch- u»d Arbeitsgesuche werden
antcr diese Rubrik «icht aufgeuomMe«; derartige Anzeigen
gehören in den Jnserateuteil des Blattes. — Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man mindestens 20 Cts.
in Marken (für Zusendung der Offerten) beilegen. Wenn keine
Marken beiliegen, wird die Adresse des Fragestellers beigedruckt.

SNA. Wer ist Lieferant von Bauholz, scharskantig, herzfrei,
800 m 8/8 om, 500 m 10/10 <zm, 500 m 12/12 om, in beliebigen
Längen von 4—6 m? Offerten unter Chiffre 292 an die Exped.

393. Wer hätte miet-, event, kaufsweise eine Kies- und
Steinmaterialwaschmaschine, gebraucht, aber noch gut erhallen,
abzugeben? Offerten unter Chiffre 293 an die Exped.

394. Wer hätte eine Partie 60 und 10 mm Tannenklotz-
breiter in dürrer, schöner Ware abzugeben, franko Zürich?

393. Wer hat abzugeben 2 gut erhaltene. Wasserreservoirs
von zirka 25—30 m' Inhalt? Offerten mit Beschreibung und
äußerstem Preis unter Chiffre 295 an die Exped,

39k. Wer hat sofort abzugeben gebrauchte, aber noch gut
erhaltene Betonmischmaschine, fahrbar, für eine Tagesleistung von
zirka 15—20 m^, für Hand- event. Maschinenbetrieb? Offerten
unter Beschreibung und Systemangabe, sowie äußerstem Preis
unter Chiffre 296 an die Exped.

397. Letzten Sommer 1914 erstellte ich einen Neubau in
Holzwerk. In den letzten Tagen nun schlüpfen aus den Decken
und Fußböden an verschiedenen Orten aber immer in der Nähe
der Balken 2—3 ow lange dünne, schwarze und gelbe Käfer,
welche ziemlich Aehnlichkeit mit Wespen haben. Diese machen
nun Löcher von 3—5 mm in das Täser und die Böden. Was ist
das für ein Käfer und wie kann man ihn vertreiben?

398. Wer erstellt am Zürichsee, rechtes Ufer, Fassaden-
verschindelungen? Preisangebote unter Chiffre 298 an die Expd.

399. Wer liefert schlanke Gerüststangen in Längen von 10
bis 15 m? Ausführliche Maßangaben mit äußersten Offerten
unter Chiffre 299 an die Exped.

399. Wer liefert zirka 300 Stück Granit-Marksteine,
15x15x70, mit behauenem Kopf, auf beliebige Station? Offerten
unter Chiffre 8 300 an die Exped.
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